
MEDIA 2007

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen — EACEA/12/08

Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit außerhalb der MEDIA-Länder

(2008/C 117/12)

1. Ziele und Beschreibung

Die vorliegende Aufforderung stützt sich auf den Beschluss Nr. 1718/2006/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. November 2006 zur Umsetzung eines Förderprogramms für den europäischen
audiovisuellen Sektor (MEDIA 2007).

Zu den Zielen des oben genannten Ratsbeschlusses gehören:

— Erleichterung und Förderung des Umlaufs von europäischen audiovisuellen Werken und Kinofilmwerken
sowie der Öffentlichkeitsarbeit dafür im Rahmen von Handelsveranstaltungen, Fachmärkten sowie audio-
visuellen Festspielen europa- und weltweit, soweit diese Veranstaltungen eine wichtige Rolle bei der
Öffentlichkeitsarbeit für europäische Werke und bei der Vernetzung der Fachkreise spielen können,

— Ermutigung der europäischen Akteure zur Vernetzung durch Unterstützung gemeinsamer Aktionen auf
dem europäischen und internationalen Markt durch öffentliche oder private nationale Einrichtungen für
Öffentlichkeitsarbeit,

— Förderung einer stärkeren grenzüberschreitenden Verbreitung europäischer nichteinheimischer Filme auf
dem europäischen und internationalen Markt durch Anreize für ihren Vertrieb und ihre Aufführung in
Kinos, insbesondere durch Förderung koordinierter Marketingstrategien.

2. Förderfähige Antragsteller

Diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen richtet sich an europäische Gesellschaften, deren Tätig-
keiten zur Verwirklichung der im Beschluss des Rates beschriebenen Ziele des MEDIA-Programms beitragen.

Diese Aufforderung richtet sich an europäische Einrichtungen, die ihren Sitz in einem der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, einem der am Programm MEDIA 2007 teilnehmenden Länder des Europäischen Wirt-
schaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen), in der Schweiz oder in Kroatien haben und die von Staats-
bürgern aus den genannten Ländern kontrolliert werden.

3. Mittelausstattung und Laufzeit der Maßnahmen

Der für diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich auf
1 500 000 EUR.

Die Finanzhilfe der Kommission ist auf 50 % der förderfähigen Projektkosten begrenzt. Die Maßnahmen
müssen zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2009 anlaufen. Die finanzielle Unterstützung
der Kommission wird in Form eines Zuschusses gewährt.

4. Frist

Die Anträge sind bis spätestens 9. Juli 2008 an die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur
(EACEA) zu übermitteln.

5. Vollständige Informationen

Der vollständige Text der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sowie die Antragsformulare sind
unter folgender Adresse zu finden: http://ec.europa.eu/media

Die Anträge müssen den Vorgaben im vollständigen Text entsprechen und auf dem hierfür vorgesehenen
Antragsformular eingereicht werden.

14.5.2008 C 117/29Amtsblatt der Europäischen UnionDE


